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Auf diesen Anfangsbeständen baut die Berechnung des Anlagevermögens auf. Die Berech-
nung wird getrennt nach Ausrüstungen und Bauten und nach den aufgeführten Wirtschafts-
bereichen durchgeführt. Zusätzlich zu den Anfangsbeständen werden noch Zugänge, Ab-
gänge, Abschreibungen und sonstige Änderungen des Nettoanlagevermögens benötigt. 
 
Die Zugänge basieren auf den Investitionen. Bei den Ausrüstungen wird zusätzlich der Saldo 
aus Käufen und Verkäufen gebrauchter Güter berücksichtigt. 
 
Abgänge sind tatsächlich aus dem Bestand ausscheidende Güter. Abschreibungen sind eine 
kalkulatorische Größe um die Wertminderung zu messen. Die Abgänge und Abschreibungen 
berechnen sich, indem die Investitionen mit so genannten Abgangs- und Abschreibungsan-
teilen multipliziert werden. Diese Abgangs- und Abschreibungssätze werden vom Statisti-
schen Bundesamt berechnet und beruhen auf einer güterspezifischen Verteilungsfunktion 
der Nutzungsdauer. 
 
Bei den sonstigen Änderungen des Nettoanlagevermögens handelt es sich um einmalige 
Änderungen des Nettovermögens, die sich nicht aus der laufenden Nutzung, sondern z. B. 
aus dem Kapazitätsabbau bei Raffinerien, der Eisen- und Stahlindustrie oder im Schiffbau 
ergeben.  
 
Das Bruttoanlagevermögen (Bestand am Jahresende) berechnet sich aus o. g. Komponen-
ten folgendermaßen: 
Bruttoanlagevermögen 1991 + Zugänge 1992 – Abgänge 1992 = Bruttoanlagevermögen 1992 usw. 
 
Beim Nettovermögen (Bestand am Jahresende) werden statt der Abgänge die Abschreibun-
gen abgezogen: 
Nettoanlagevermögen 1991 + Zugänge 1992 – Abschreibungen 1992 – Sonst. Änderungen 1992 = 
Nettoanlagevermögen 1992 usw. 
 
Mit der Revision 2011 wurde die Anlagevermögensrechnung von der bisherigen Festpreis-
basis auf eine Preisbereinigung auf Vorjahrespreisbasis umgestellt. Grundlage der Berech-
nungen sind verkettete Volumenangaben, die die reale Entwicklung der Investitionen wider-
spiegeln. Ausgehend von diesen verketteten Absolutwerten der Anlageinvestitionen wird 
zunächst das Anlagevermögen am Jahresende zu Wiederbeschaffungspreisen des Refe-
renzjahres berechnet (analog der früheren Berechnung in Festpreisen). Durch anschließen-
de Umbewertung erhält man die Vermögensgrößen zu Wiederbeschaffungspreisen der Be-
richtsjahre sowie auch der jeweiligen Vorjahre.  
 
Kurzbeschreibung 

Das Anlagevermögen gliedert sich in Ausrüstungen, sonstige Anlagen und Bauten. 
 
Das Ausrüstungsvermögen umfasst den Bestand an Maschinen, maschinellen Anlagen, 
Fahrzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen sowie ähnlichen Anlagen, die nicht fest 
mit Bauten verbunden sind. 
 
Zu den sonstigen Anlagen zählen immaterielle Anlagegüter (Software, Urheberrechte, 
Suchbohrungen) sowie Nutztiere und Nutzpflanzen. 
 
Zum Bauvermögen zählen Wohnbauten und Nichtwohngebäude sowie sonstige Bauten 
(z.B. Straßen, Brücken, Flugplätze, Kanäle und ähnliches). Einbezogen sind auch mit Bauten 
fest verbundene Einrichtungen wie Aufzüge, Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Das 
Bauvermögen wird ohne Grund und Boden dargestellt. 
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Das Anlagevermögen wird brutto und netto dargestellt. Bei Anwendung des Bruttokonzepts 
werden die Anlagen mit ihrem Neuwert ohne Berücksichtigung der Wertminderung ausge-
wiesen, während beim Nettokonzept die seit dem Investitionszeitpunkt aufgelaufenen Ab-
schreibungen abgezogen sind. Das Verhältnis von Netto- zu Bruttoanlagevermögen wird als 
Modernitätsgrad bezeichnet. Dieses Maß drückt aus, wie viel Prozent des Vermögens noch 
nicht abgeschrieben sind und gibt damit Aufschluss über den Alterungsprozess des Anlage-
vermögens. 
 
Das Anlagevermögen wird zu Wiederbeschaffungspreisen und preisbereinigt als Kettenindex 
dargestellt. Beim Nachweis des Bruttoanlagevermögens zu Wiederbeschaffungspreisen wird 
der Betrag zugrunde gelegt, der hätte gezahlt werden müssen, wenn die Anlagen im Be-
richtsjahr neu beschafft worden wären; das Nettoanlagevermögen zu Wiederbeschaffungs-
preisen stellt den Gegenwartswert dar. Soll die reale bzw. mengenmäßige Entwicklung des 
Anlagevermögens über mehrere Jahre vergleichbar dargestellt werden, so sind Einflüsse 
aus der Veränderung von Preisen möglichst vollständig auszuschalten. Das geschieht, in-
dem die Anlagegüter unabhängig davon, wann sie angeschafft wurden, auch zu Wiederbe-
schaffungspreisen des Vorjahres bewertet werden. Durch Verkettung der auf dieser Grund-
lage berechneten Sequenz von Messzahlen können jeweils vergleichbare lange Zeitreihen 
ermittelt werden.  
 
Die bisherige Darstellung (vor Revision 2011) des Kapitalstocks als jahresdurchschnittli-
ches Bruttoanlagevermögen in Preisen eines Basisjahres ist in dieser Form nicht mehr mög-
lich. Als Indikator für die Entwicklung des Kapitalstocks dient der Kettenindex für das preis-
bereinigte Bruttoanlagevermögen. Damit wird an der fachlich begründeten deutschen Tradi-
tion festgehalten, dass das Brutto- und nicht das Nettoanlagevermögen das Produktionspo-
tenzial bestimmt. Verzichtet wird aber auf die international nicht übliche Jahresdurchschnitts-
bildung für die Vermögensbestände, obwohl dies für die Gegenüberstellung mit den Strom-
größen oder jahresdurchschnittlichen Erwerbstätigengrößen methodisch exakter wäre, am 
Indexverlauf aber nicht viel ändert.  
 
 
Hinweise zur Berechnungsqualität 
Die Anlagevermögensrechnung der Bundesländer folgt der international gebräuchlichen und 
im ESVG 1995 empfohlenen Perpetual-Inventory-Methode. Mit der Berechnung sind einige 
Schwierigkeiten verbunden, z. B. die Schätzung der Anfangsbestände 1991, vor allem bei 
den neuen Ländern. Da sich die Schätzfehler vor allem in den Anfangsjahren auswirken, 
werden die Ergebnisse für die neuen Länder erst ab Berichtsjahr 1995 veröffentlicht. Bei der 
Berechnung der Abgänge und Abschreibungen werden bundeseinheitliche Abgangs- bzw. 
Abschreibungsanteile verwendet, d. h. es werden für jedes Bundesland gleiche Nutzungs-
dauern und Abgangsverteilungen unterstellt. Das Anlagevermögen für die sonstigen Anlagen 
kann wie bei den Investitionen nur über Koordinierung (anteilige Zuordnung) erfasst werden. 
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• Abschreibungen auf Investitionen seit 1991 

• Abschreibungen auf vor 1991 getätigte Investitionen (= auf sogenannte „Altbestän-
de“) 

 
Berechnung der Abschreibungen auf Investitionen seit 1991 
Die Abschreibungen auf Investitionen seit 1991 werden ausgehend von verketteten Volu-
menangaben der Anlageinvestitionen mittels der Kumulationsmethode gerechnet. D.h. für 
jedes Berichtsjahr werden die jährlichen Zugänge aller Investitionsjahre ab 1991 mit einem 
speziellen Abschreibungssatz multipliziert. Diese Abschreibungssätze werden vom Statisti-
schen Bundesamt berechnet und beruhen auf einer güterspezifischen Verteilungsfunktion 
der Nutzungsdauer. Die Summe der im Berichtsjahr aufgelaufenen Abschreibungen der In-
vestitionsjahrgänge ergibt dann die Abschreibungen für das Berichtsjahr. 
 
Berechnung der Abschreibungen auf Investitionen, die vor 1991 getätigt wurden 
Im Gegensatz zur länderscharfen Berechnung der Abschreibungen auf Investitionen seit 
1991 werden die Abschreibungen auf den im Berichtsjahr noch vorhandenen Teil der vor 
1991 getätigten Investitionen aus Bundeswerten auf die Länder regionalisiert (Grundlage 
sind länderspezifische Informationen aus „früheren“ Abschreibungsberechnungen).  
 
Fortschreibung 
Für die Berechnung des Bruttonationaleinkommens und des Nettoinlandsprodukts werden 
die Abschreibungen für alle Wirtschaftszweige insgesamt – mittels einer länderspezifischen 
Fortschreibung der Abschreibungen der letzten vier Jahre – um ein Jahr fortgeschrieben.  
 
Kurzbeschreibung 

In den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sind die Abschreibungen auf der Entste-
hungsseite das Bindeglied zwischen Bruttoinlandsprodukt und Nettoinlandsprodukt, in der 
Einkommensverteilung das Bindeglied zwischen Brutto- und Nettonationaleinkommen. 
 
Abschreibungen in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen messen die im Berichts-
zeitraum eingetretene Wertminderung von Vermögensgütern durch normalen Verschleiß und 
wirtschaftliches Veralten unter Einschluss des Risikos für Verluste durch versicherbare 
Schadensfälle. Sie sind auf das gesamte Anlagevermögen (mit Ausnahme der Nutztiere) zu 
berechnen.  
 
Hinweise zur Berechnungsqualität 
Die Berechnung der Abschreibungen für die Bundesländer folgt der international gebräuch-
lichen und im ESVG 1995 empfohlenen Perpetual-Inventory-Methode. Dabei fließen die In-
vestitionen der Länderrechnung differenziert nach Ausrüstungen und Bauten mit ein. Aller-
dings sind mit der Berechnung auch einige Schwierigkeiten verbunden. So ergeben sich Un-
schärfen bei der Aufteilung der Bundeseckwerte für die Abschreibungen auf Investitionen vor 
1991 auf die Länder. Die sonstigen Anlagen können bei den Abschreibungen wie auch bei 
den Investitionen nur über Koordinierung erfasst werden. Auch werden bei der Berechnung 
der Abgänge und Abschreibungen bundeseinheitliche Abgangs- bzw. Abschreibungsanteile 
verwendet, d. h. es werden für jedes Bundesland gleiche Nutzungsdauern und Abgangsver-
teilungen unterstellt. 
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